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Sozialgericht Berlin 

S 179 AS 4920/19 ER 

In dem Antragsverfahren 

Proz.-Bev.: 
Rechtsanwalt Kay Füßlein, 
Scharnweberstr. 20, 10247 Berlin, 
- 137/19 -

gegen 

Jobcenter 
, 

-  -

- Antragsteller -

- Antragsgegner -

hat die 179. Kammer des Sozialgerichts Berlin am 21. Januar 2020 durch ihren Vorsitzenden, 
den Richter am Sozialgericht Dr. S  beschlossen: 

Der Antragsgegner trägt die notwendigen außergerichtlichen Kosten des Antrag
stellers. 
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Nach § 193 Abs. 1 Satz 1 und 3 Soziatgerichts esetz (SGG) entscheidet das GerichJ durch 

Beschluss, ob und in welchem Umfang die Bet iligten einander Kosten zu erstatten 

wenn der Rechtsstreit - wie vorliegend - anders Is durch Urteil beendet wird. 

Die Entscheidung ist unter Berücksichtigung de Sach- und Streitstandes zum Zeitpu 

Erledigung nach sachgemäßem Ermessen zu t effen, wobei es in der Regel billig is , dass 

derjenige die Kosten trägt, der unterliegt bzw. d ssen Rechtsstreit auch vor Erledigun unter 

Berücksichtigung des bis dahin vorliegenden S ch- und Streitstandes keine Aussicht . uf Er

folg gehabt hätte (Bundessozialgericht [BSG), eschluss vom 13. Dezember 2016, 

14/15 R, juris, Rdnr. 7 m. w. N.; vgl. auch Schmi t in Meyer-Ladewig/Keller/LeithererlS hmidt, 

SGG, 12. Aufl. 2017, § 193 Rdnr. 12 a m. w. .). Allerdings sind bei der gerichtlichen Ent

scheidung neben den Erfolgsaussichten alle we teren Umstände des Einzelfalles zu b rück

sichtigen, insbesondere die Gründe, die Anlass ur Klageerhebung i. S. des Veranlas ungs

prinzips gegeben haben (BSG, Beschluss vom 1 . Mai 2007, B 7b AS 40106 R, juris; S hmidt, 

a. a. 0., Rdnr. 12b ff.). 

Hiernach hat der Antragsgegner die Kosten zu rstatten. Denn er hat zunächst die au schie

bende Wirkung der zum Az S 179 AS 4938/19 e hobenen Klage in der Annahme nicht each

tet, die angegriffenen Bescheide seien bestands räftig. 

Nach hier vertretener Auffassung sind die Aufre hnungsbescheide vom 28. Februar 2 19 je

doch nicht bestandskräftig geworden, weil sie j weils mit Widerspruch vom 24. April 2019 

form- und fristgerecht angegriffen worden sind. 

Der Widerspruch vom 24. April 2019 war nicht erfristet. Nach § 84 Abs. 1 S. 1 SGG ist der 

Widerspruch ist binnen eines Monats, nachde der Verwaltungsakt dem Beschwert$n be

kanntgegeben worden ist, bei der Stelle einzur�ichen, die den Verwaltungsakt erlass n hat. 

Die Monatsfrist ist hier unstreitig deutlich überschbtten. Nach § 84 Abs. 2 S. 3 SGG gilt emäß 

§ 66 Abs. 2 S. 1 SGG jedoch: Ist die Belehrung
i 

unterblieben oder unrichtig erteilt, so st die 

Einlegung des Rechtsbehelfs nur innerhalb eine Jahres seit Zustellung, Eröffnung od r Ver

kündung zulässig. Die - auch eingehaltene - Wi erspruchsfrist betrug vorliegend ein J�hr, da 

die Rechtimittelbelehrung des Antragsgegners nach hier vertretener Ansicht unrich'ig ist. 
I 

Denn die Belehrung enthielt keinen Hinweis auf ie Möglichkeit der Widerspruchserheb ng in 

elektronischer Form. 

Nach § 36a Abs. 1 des Ersten Buches Sozialge etzbuch (SGB I) ist die Übermittlung e ektro

nischer Dokumente zulässig, soweit der Empfän er hierfür einen Zugang eröffnet. Na h hier 
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vertretener Auffassung hat der Antragsgegner den Zugang eröffnet. Im gerichtlichen Daten

system des SG Berlin ist seit dem 9. Januar 2018, also seit mehr als einem Jahr vor Erhe

bung des Widerspruchs, ein Datenschlüssel zur Teilnahme des Antragsgegners am elektroni

schen Rechtsverkehr mittels EGVP ("Elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach") hin

terlegt. Zudem enthalten die Bescheide des Antragsgegners die Angabe einer E-Mail

Adresse. Bereits die technische Zugangsmöglichkeit stellt, insbesondere wenn auf den Be

scheiden und Rechtsmittelhinweisen keine anderslautende Erklärung aufgebracht ist, eine 

konkludente Widmung dar. Anders als in der - vom Antragsgegner in Bezug genommenen -

Entscheidung der 37. Kammer (SG Berlin, Urteil vom 10. Mai 2019 - S 37 AS 13511/18) liegt 

keine Übersendung per E-Mail, sondern eine Übersendung per EGVP vor. Die Kammer fOlgt 

den entgegenstehenden Entscheidungen des SG Berlin (Beschluss vom 25. Oktober 2018 -

S 121 AS 10417/18 ER und Beschluss vom 25. Oktober 2018 1. Oktober 2018 - S 123 AS 

9514/18 ER). 

Der per EGVP erhobene Widerspruch war auch formgerecht. Nach § 84 Abs. 1 S. 1 SGG ist 

der Widerspruch ist schriftlich, in elektronischer Form nach § 36a Abs. 2 SGB I oder zur Nie

derschrift bei der Stelle einzureichen, die den Verwaltungsakt erlassen hat. Im Verfahren hat 

der Antragstellervertreter nachgewiesen, dass der Widerspruch per EGVP versandt wurde 

und mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen war. Es handelt sich nicht um 

eine sog. Containersignatur, sondern unmittelbar um eine Signatur des Widerspruchsschrei

bens. Dies wird vom Antragsgegner - wegen Löschung der Daten mangels Nachweismög

lichkeit - auch nicht bestritten. Damit liegen die Voraussetzungen des § 36a Abs. 2 SGB I vor. 

Dieser Beschluss ist nach § 172 Abs. 3 Nr. 3 SGG unanfechtbar. 

Dr. S




